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GdP – Rechtsschutz wieder erfolgreich 

 

„Warmer Regen“ für unsere 

Kolleginnen und Kollegen 
 

Dieser Tage können sich viele Kolleginnen und Kollegen über einen warmen 
Regen in Form nicht unerheblicher Nachzahlungen vom Landesbesoldungsamt 
Neustrelitz freuen. 
 

Damit wurde der jahrelange Kampf der Gewerkschaft der Polizei für mehr 

Gerechtigkeit bei den Versorgungsbezügen erstmalig mit Erfolg gekrönt.  
 

Den Nachzahlungen gingen umfangreiche Verhandlungen mit dem 
Finanzministerium voraus. Dieses ließ sich in der Vergangenheit weder von 

einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts noch von Urteilen des VG und des 
OVG Greifswald beeindrucken. 
 

Erst nach einem neuerlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 
2009 kam Bewegung in die Verhandlungen. 
 

Damit ist die unselige Geschichte des § 14a Beamtenversorgungsgesetz leider 

immer noch nicht beendet. Nach uns vorliegenden Informationen soll das 
Landesbesoldungsamt auch jetzt wieder mit eigenwilligen Interpretationen der 
Rechtslage aufwarten. So teilten uns Kollegen mit, dass Zahlungen nicht 

rückwirkend zum Tag der Antragstellung erfolgten, sondern zum Stichtag des 
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (Juni 2005). 
 

Wir bitten alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen sich unverzüglich 

telefonisch in der GdP-Geschäftsstelle zu melden, damit wir kurzfristig das 
weitere Verfahren abstimmen können. Bitte beachten – Fristen laufen!! 
 

Ihr erreicht uns: 0385 – 2084180 
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